
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

über den Satzungsbeschluss zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 
der Gemeinde Oberammergau für das Gebiet „PV-Anlage Wank“ 

 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2026 die o. g. Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 30 der Gemeinde Oberammergau für das Gebiet „PV-Anlage Wank“ als Sat-
zung beschlossen. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Die Satzung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 der Gemeinde Oberammergau 
für das Gebiet „PV-Anlage Wank“ tritt am 01.04.2026 in Kraft. 
 
Die Satzung liegt in der Gemeindeverwaltung (Bauamt, Nebengebäude Kleines Theater, 1. 
Stock) zur Einsicht während der allgemeinen Geschäftszeiten (Mo – Fr. 8 – 12 Uhr und Do 
14 – 18 Uhr) auf. 
 
Es wird darüber hinaus auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 BauGB hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und  
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durch Veröffentlichung im Internet 
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gelöscht:  
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
(Bebauungsplan) gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
 
gez. 
 
Eugen Huber 
2. Bürgermeister 
 
 


